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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 8 ASVG: 

2. Änderung der Prüfungsordnung 2014 
 

Die 1. Änderung Prüfungsordnung 2014 verlautbart unter avsv Nr. 22/2016, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 32 lautet: 

„§ 32. Dem Verbandsvorsitzenden obliegen: 

 1. die Entscheidung über Ansuchen gemäß § 22 Abs. 2 und 4; 

 2. die Entscheidung über Zulassungsansuchen gemäß § 21 Abs. 3; 

 3. die Festlegung der Wahlmodule (§ 28 Abs. 1); 

 4. die Festlegung des ersten zu absolvierenden Pflichtmoduls (§ 21 Abs. 5). 

Die in Ziffer 1 bis 4 genannten Aufgaben können dem Büro übertragen werden.“ 

2. § 33 lautet: 

„§ 33. Dem Obmann obliegen: 

 1. die Festlegung der Wahlmodule (§ 28 Abs. 1); 

 2. die Festlegung des ersten zu absolvierenden Pflichtmoduls (§ 21 Abs. 5). 

Die in Ziffer 1 bis 2 genannten Aufgaben können dem Büro übertragen werden.“ 

3. Nach § 60 wird folgender § 61 angefügt: 

„Inkrafttreten der 2. Änderung 

§ 61. Mit 1. Jänner 2016 treten § 32 sowie § 33 in der Fassung der 2. Änderung in Kraft.“ 

* 

Diese Änderung der Prüfungsordnung wurde vom Verbandsvorstand des Hauptverbandes am 12. Juli 2016 beschlossen. 
 

Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: 

Reischl Wurzer 
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